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p) die Realisierung der Investitionen und General
reparaturen auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes 
und der technischen Sicherheit laufend zu kon
trollieren,

q) Maßnahmen zur Popularisierung des Arbeits
schutzes und der technischen Sicherheit (durch 
Werbung, Herausgabe von Informationsblättern, 
Wettbewerbe u. a.) durchzuführen,

r) bei der Ausarbeitung des Betriebskollektivvertra
ges sowie von Rahmenkatalogen oder Anlagen 
zum Betriebskollektivvertrag in bezug auf Er
schwerniszuschläge und Urlaub für schwere und 
gesundheitsgefährdende Arbeiten mitzuwirken,

s) das Unfallgeschehen, den Krankenstand, die Aus
fall- und Überstunden im Betrieb statistisch zu 
erfassen und entsprechend auszuwerten,

t) die Einhaltung der Bestimmungen zum Schutze 
der Werktätigen, Frauen und Jugendlichen zu 
überwachen,

u) für ordnungsgemäße Belüftung, Beheizung und 
Beleuchtung der Arbeitsräume und Arbeitsplätze 
sowie für die Fernhaltung von Staub, Lärm und 
anderen Störungen zu sorgen,

v) Anregungen und Kritiken der Belegschaft in Fra
gen des Arbeitsschutzes und der technischen 
Sicherheit strikt zu beachten und auszuwerten,

w) die Forderungen des Arbeitsschutzes und der tech
nischen Sicherheit gegenüber den Werkleitern

« und den auf sichtführenden Personen durchzu
setzen und bei Nichtbeachtung entsprechender 
Vorschläge die zuständige Inspektion für Arbeits
schutz und technische Sicherheit in der Hauptver
waltung, die zuständige Arbeitsschutzinspektion 
und bei Bergbaubetrieben auch die zuständige 
Technische Bezirks-Bergbauinspektion unverzüg
lich zu benachrichtigen.

(2) Die Leiter der Inspektionen für Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit der Betriebe haben an den 
Leitungsbesprechungen über die Durchführung der 
Produktions- und Investitionsaufgaben teilzunehmen. 
Sie sollen auch Mitglied der Kommission für Ver
besserungsvorschläge sein.

§ 28
Berichterstattung

(1) Die Werkleiter haben Betriebsanalysen (UV-Mel- 
dung) für jedes Quartal bis zum 10. des auf das Ende 
eines Quartals folgenden Monats an die zuständige In
spektion für Arbeitsschutz und technische Sicherheit in 
der Hauptverwaltung einzureichen. Die Inspektionen 
für Arbeitsschutz und technische Sicherheit in den 
Hauptverwaltungen haben bis zum 20. dieses Monats 
die Analyse für ihre Hauptverwaltung zusammenzu
stellen und der Hauptinspektion für Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit zu übergeben. Der Leiter der 
Hauptinspektion für Arbeitsschutz und technische 
Sicherheit hat bis zum 5. des auf das Ende eines Quar
tals folgenden zweiten Monats die Analysen der Haupt
verwaltungen zusammenzufassen und die Zusammen
fassung den zuständigen Stellen zur Auswertung zu 
übermitteln.

(2) Jeder Quartalsmeldung (UV-Meldung) ist vom 
Leiter der zuständigen Inspektion für Arbeitsschutz 
und technische Sicherheit eine Quartalsanalyse des 
Unfallgeschehens beizufügen.

§ 29
Technische Betriebspläne des Bergbaus

(1) Die Sicherheitsinspektoren der Bergbaubetriebe 
haben in Zusammenarbeit mit dem Werkleiter, der

Arbeitsschutzinspektion und der Technischen Bezirks- 
Bergbauinspektion bei der Aufstellung und Prüfung 
der Technischen Betriebspläne des Bergbaues mitzu
wirken und ihre Zustimmung durch Unterschrift zu 
bestätigen.

(2) Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigun
gen durch die Arbeitsschutzinspektionen und die Tech
nischen Bezirks-Bergbauinspektionen bedürfen der Zu
stimmung des Sicherheitsinspektors des Bergbau
betriebes.

§ 30
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt für den Bereich des Ministeriums 
für Kohle und Energie die Anordnung vom 30. Novem
ber 1954 über Maßnahmen zur Organisierung der tech
nischen Sicherheit in den Betrieben sowie über den 
Aufbau und die Aufgaben der Sicherheitsinspektionen 
im Bereich des Ministeriums für Schwerindustrie (GBl. 
S. 940) außer Kraft.

Berlin, den 29. August 1956
Ministerium für Kohle und Energie 

Go sc hü tz 
Minister

Anordnung
über die Planung des Bedarfes an wissenschaftlich- 

technischen Kadern.
Vom 20. September 1956

Die Planung des Kaderbedarfes bildet die Ausgangs
basis für die Ausbildung von wissenschaftlich-techni
schen Kadern entsprechend den Erfordernissen der 
Volkswirtschaft, für die Perspektivpläne zur Entwick
lung der Hoch- und Fachschulkapazitäten und für die 
Planung der Zulassungen zum Studium. Zur Verwirk
lichung des Beschlusses des Ministerrates vom 21. Juli 
1955 über Maßnahmen zur Förderung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. I S. 521). mit seiner im 
Abschnitt VIII enthaltenen Aufgabenstellung wird im 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern folgendes 
angeordnet:

§ 1
(1) Als Grundlage für den Perspektivplan des Kader

bedarfes ist eine Nomenklatur für diejenigen Tätig
keiten (Stellen) auszuarbeiten, für deren Besetzung ein 
Hoch- oder Fachschulabschluß vorausgesetzt wird.

(2) Der Perspektivplan des Kaderbedarfes ist für die 
Jahre 1957 bis 1965 auszuarbeiten.

(3) In der Planung des Kaderbedarfes sind zur Her
stellung des richtigen Verhältnisses der Anzahl der 
Hochschulkader zur Anzahl der Fachschulkader für die 
Jahre 1957, 1960 und 1965 Kennziffern des Kader
bestandes auszuarbeiten.

(4) Veränderungen in den Plänen des Kaderbedarfes 
sind der Staatlichen Plankommission bis zum 1. Juli 
jedes Planjahres zu melden.

§ 2
(1) Die Pläne des Kaderbedarfes sind von allen zen

tralen Organen der staatlichen Verwaltung sowie von 
den Räten der Bezirke auszuarbeiten.
Folgende zentralen Organe und Institutionen arbeiten 
diese Pläne ebenfalls aus:

Zentralamt für Forschung und Technik bei der 
Staatlichen Plankommission 

Amt für Technik
Amt für Kernforschung und Kerntechnik


